
Rechtssache 282/85 

Comité de développement et de promotion du textile 
et de l'habillement (DEFI) 

gegen 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

„Nichtigkeitsklage — Natürliche oder juristische Personen — 
Zulässigkeit — Rechtsschutzinteresse und Klagebefugnis" 

Leitsätze 

Nichtigkeitsklage — Natürliche und juristische Personen — Handlungen, die sie unmittelbar 
und individuell betreffen — Entscheidung der Kommission, durch die die Unvereinbarkeit eines 
Beihilfevorhabens mit dem Gemeinsamen Markt festgestellt wird— Klage einer vom Staat kon
trollierten und mit der Verteilung der geplanten Beihilfe beauftragten Einrichtung — Unzuläs
sigkeit 
(EWG-Vertrag, Artikel 173 Absatz 2) 

Eine Einrichtung, die durch eine Entschei
dung der Behörden eines Mitgliedstaats ge
schaffen wurde, ihrer Aufsicht unterliegt 
und mit der Verteilung der geplanten Bei
hilfe beauftragt ist, ist von einer Entschei
dung der Kommission, durch die die Unver
einbarkeit eines von diesem Mitgliedstaat 
mitgeteilten Beihilfevorhabens mit dem Ge
meinsamen Markt festgestellt wird, nicht 
unmittelbar und individuell im Sinne von 
Artikel 173 Absatz 2 EWG-Vertrag betrof

fen. Eine derartige Einrichtung kann sich 
weder im Hinblick auf die geplante Beihilfe 
auf ein vom Interesse des Staates verschie
denes eigenes Interesse an der Aufhebung 
dieser Entscheidung berufen noch als ge
meinsamer Vertreter der betroffenen Wirt-
schaftsteilnehmer auftreten, da die eventuel
len Beihilfeempfänger in der bekanntge
gebenen Beihilferegelung nicht genannt 
werden. 
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